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Anlage 1 

Anlage: 

Katharina Brederlow 
Beigeordnete 

Allerdings entsteht durch die Aufhebung der Schulbezirke für die kommunalen 
Sekundarschulen das Risiko von längeren Schulwegen, wenn Schülerinnen und Schüler das 
Losverfahren an der Schule ihres Erstwunsches verlieren und in Folge alternative Angebote 
annehmen müssen. 

Zur weiteren Reduzierung der bestehenden und prognostisch eintretenden 
Unterrichtsraumbedarfe an den kommunalen Schulen der Schulformen Sekundar-, 
Gemeinschafts- und Gesamtschule sowie Gymnasium soll überlegt werden, die 
Schulgebäude an den Standorten Holzplatz und Ottostraße 25 nach Abschluss der Nutzung 
als Ausweichstandorte für obige Schulen zu verwenden. Somit könnte zum Schuljahr 
2023/24 der stadtweit prognostizierte Mehrbedarf an Unterrichtsräumen gedeckt werden. 

Mit der Aufhebung der Schulbezirke für die kommunalen Sekundarschulen ist eine 
gleichmäßige Verteilung der Schülerströme auf die vorgehaltenen Schulgebäude der 
kommunalen weiterführenden Schulen (§ 34 SchulG LSA) möglich. Auf diese Weise kann 
die Überlastung der drei kommunalen Sekundarschulen Am Fliederweg, Halle-Süd und 
,,Johann Christian Reil" reduziert werden. 

Begründung: 

Die Verwaltung empfiehlt, dem Antrag zuzustimmen. 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Sitzung des Bildungsausschusses am 05.06.2018 
Betreff: Stellungnahme der Stadtverwaltung zum Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle 
(Saale) und der Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM zur Aufhebung von 
Schulbezirken für Sekundarschulen 
Vorlagen-Nr. Vl/2018/04091 
TOP: 5.2 
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Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass mit der Festlegung von Kapazitäts- 

grenzen nach § 41 Abs. 2a Satz 1 SchulG LSA das Auswahlverfahren für 

den Fall der einzelnen Überschreitung definiert sein muss. Dieses obliegt 

dem Schulträger. 

Nach Rücksprache mit dem Justiziariat meines Hauses bestehen zu den von 

Ihnen getätigten Ausführungen keine rechtlichen Bedenken. 

mit Schreiben vom 24.11.2016, bei mir eingegangen am 07. Dezember die- 

ses Jahres, baten sie mich, zu einer eventuellen Aufhebung der Schulbezirke 

für Sekundarschulen ab dem Schuljahr 2018/19 in der Stadt Halle (Saale) 

Stellung zu nehmen. 

Sehr geehrte Frau Brederlow, 

Aufhebung der Schulbezirke für Sekundarschulen ab dem Schul- 

jahr 2018/19 in der Stadt Halle {Saale) 
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